
Commodity Mida Trading AG

Das Premium - Edelmetallkonto



Erster Kontoinhaber

Firma (bitte Handelsregisterauszug in Kopie beifügen)		

Name						      Vorname				    Geburtsdatum

Straße / Hausnummer				    PLZ / Ort				    Geburtsort

Ausweisnummer					     ausstellende Behörde			   gültig bis

Staatsangehörigkeit				    Telefon					     E-Mail

Zweiter Kontoinhaber
(bei Minderjährigen bitte Kinderausweis oder Geburtsurkunde in Kopie beifügen)

Name			   			   Vorname 		  		  Geburtsdatum		

Straße / Hausnummer				    PLZ / Ort				    Geburtsort

Ausweisnummer					     ausstellende Behörde			   gültig bis

Staatsangehörigkeit				    Telefon					     E-Mail

Der/die Unterzeichnende/n erklärt/erklären hiermit, dass er/sie selbst als natürliche Person/en an den eingebrachten Vermö-
genswerten letztlich wirtschaftlich berechtigt ist/sind.

Wirtschaftlicher Hintergrund/Herkunft der Vermögenswerte

		  Erbschaft					     Finanzerträge

		  Beteiligungen- Verkauf				    Gesellschaftsverkauf

		  Immobilienverkauf				    Geschäftstätigkeit 

		

		  Andere - bitte angeben:

		

Vertrag zum Kauf von Edelmetall / Kontoeröffnung                 

Kontonummer



Kontoeröffnungsgebühr

zzgl. 8% Ust.

Kontoeröffnungsgeb.
inkl. Ust.

Testatkosten:			            	

zu zahlender
Gesamtbetrag:

Kaufbetrag:

	 % Agio:

Bitte kaufen Sie zu den nachstehenden AGB für den Gesamtbetrag wie folgt:

	 Einmalanlage/Zukauf					     Ratierlicher Kauf

	 Einmalanlage		  Zukauf				    monatlich		  vierteljährlich
	 (min. 1.000,00 €)		  (min. 250,00 €)
								        halbjährlich

Kaufbetrag: €€

€

€

€

Ich/Wir wünsche/n ein Testat.
Ich/Wir weise/n die Testatkosten in Höhe
von 29,90 € mit obiger Zahlung an.

Ich/Wir wünsche/n kein Testat. 
Der Jahresauszug geht Ihnen in diesem
Fall ebenfalls jedes Jahr kostenfrei zu.

Kontoeröffnungsgebühr

Die Kontoeröffnungsgebühr beträgt 3 Monats-
beiträge, welche bei Antragseingang separat in 
Rechnung gestellt wird.

Diese Gebühr ist einmalig und ersetzt das 
wiederkehrende Agio. Regelungen zum Testat 
und den Kosten siehe AGB und den Besonderen 
Bedingungen auf der Rückseite.

Ich/Wir werde/n bis zum 				    unter Angabe des Kontoinhabers durch Überweisung auf das nachstehende 

Konto obigen Betrag zur Verfügung stellen.

Empfänger:	 Commodity Mida Trading AG	 Kreditinstitut:	 ARNER BANK Ltd.
IBAN:		  CH96 0877 8003 0210 0070 1	 BIC / Swift:	 ARNECH22

Edelmetall- Mietkautionskonto

Hiermit verpfände/n ich/wir mein/unser Edelmetallkonto über 			   € an nachfolgend benannte Hausverwaltung
und/oder Vermieter.

		  Hausverwaltung / Vermieter				    Mietobjekt / Mieter

		  Straße / Hausnummer					     Straße / Hausnummer

		
		  PLZ / Ort						      PLZ / Ort
	

		  Ansprechpartner	  					     Ansprechpartner
	

			   Verpfändungserklärung liegt bei			   Unterschrift erster Kontoinhaber

								      
									         Unterschrift zweiter Kontoinhaber

		    Gold: 		   Silber:	
Verteilung der
Edelmetalle %	              %

		    Gold: 		   Silber:	
Verteilung der
Edelmetalle %	              %

€

€

€



Goldrente

Nach einer Haltedauer des Kontos von 12 Monaten ist es möglich, bei einem Kontowert über 30.000,00 € einen

Auszahlungsplan zu beginnen.

Ich/Wir wünsche/n einen Auszahlungsplan ab dem

Auszahlungsintervall:		  monatlich                     vierteljährlich                     halbjährlich                     jährlich 	

Bitte verkaufen Sie aus meinem/unserem Edelmetallkonto nach obigem Auszahlungsintervall mit einer Aufteilung von:

	 % Gold		  und		  % Silber		 im Auszahlungswert von			   €.

Die Auszahlung des Gegenwertes in EUR wünsche/n ich/wir auf nachfolgende Bankverbindung:

		  Kontoinhaber					     Kreditinstitut

		  BIC / Swift					     IBAN - Nr.

Ich/Wir wünsche/n alle meine/unser Konto betreffenden Unterlagen (Wertstellungsbericht, Jahresauszug, etc.) per:

		                E-Mail				    Post				    Keine Post
											           (Ausnahme Übersendung
											           d. Kundencard)
Die Richtigkeit meiner/unserer oben genannten Angaben und die Kenntnisnahme der umseitigen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sowie der Besonderen Bestimmungen bestätige/n ich/wir mit meiner/unseren Unterschrift/en.

	 Ausweiskopie liegt bei:          Ja 				    wird nachgereicht

											         
Ort / Datum		         Unterschrift des 1. Kontoinhabers		       Unterschrift des 2. Kontoinhabers
									              (bei Minderjährigen Sorgeberechtigte/r)		

					   
Ort / Datum		         Unterschrift des Vermittlers (Identität verantwortlich geprüft)   (Nummer des Vermittlers / Name in Druckschrift)

Hinweise:
Grundlage für den Kauf von Edelmetallen sind die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Besonderen Bestimmungen zu den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Bei Kauf und Lagerung von Gold und Silber im Ausland fällt derzeit keine Umsatzsteuer innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland an. Die korrekte und lesbare Ausfüllung des Formularbogens ist Voraussetzung für die schnelle Durchführung des Auftrages. Es ist sicher-
zustellen, dass alle persönlichen Daten notiert sind, dass durch die amtlichen Lichtbildausweise gemäß dem deutschen Passgesetz die Identität des 
Antragstellers geklärt ist (Einreichung der Fotokopie des Ausweispapiers), dass die Kauf- bzw. Verkaufsdaten korrekt erfasst sind, dass die Unterschrif-
ten geleistet sind und der/die Kunde/n eine Durchschrift für seine/ihre Unterlagen erhält.

Vollmacht: Hiermit bevollmächtige ich/wir die Commodity Mida Trading AG, die erworbenen Edelmetalle zur Einlagerung bei der Rivora S.A. 
zu verbringen. Gleiches gilt auch für die Auslagerung von mir/uns vollzogener Teil- oder Vollverkäufe.



Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Commodity Mida Trading AG

 

§ 1 Geltungsbereich
                                                                 
Die Commodity Mida Trading AG (im Weiteren
Mida genannt) ist eine in Liechtenstein tätige 
Edelmetallhändlerin, die durch den gesetzlich be-
stellten Geschäftsführer bzw. die Verwaltungsräte 
vertreten wird. Weitere Vollmachten bzw. Prokura
wurden nicht erteilt. Gegenstand des Vertrages ist
der Kauf von Edelmetallen nach Bestellung des 
Kunden. Mida verbringt die im Kundenauftrag er-
worbenen Edelmetalle des Kunden gemäß Voll-
macht an das beauftragte Lagerunternehmen.

§ 2 Geschäftsbedingungen

Die Parteien vereinbaren die ausschließliche Gel-
tung dieser Geschäftsbedingungen, deren Ände-
rung der Schriftform bedarf. Die Nutzung elekt-
ronischer Kommunikationsmittel ersetzt nicht die 
Schriftform (außer bei Widerruf nach deutschem 
Widerrufsrecht). Die Kunden sind verpflichtet, Ad-
ressänderungen mitzuteilen, anderenfalls gilt eine
Willenserklärung durch eingeschriebenen Brief an
die bisherige Adresse als zugestellt.

§ 3 Geldwäsche/ Sorgfaltspflichten

Mida ist gehalten, die Vorschriften zur Verhinde-
rung von Geldwäsche (deutsche und internatio-
nale Geldwäschegesetzgebungen) zu beachten. 
Mida entspricht bereits durch die Erhebung aller 
erforderlichen Daten sowie einer Kopie des Per-
sonalausweises oder Reisepasses den interna-
tionalen aktuellen Geldwäschegesetzgebungen. 
Barzahlungen ab 15.000 CHF werden durch die 
Commodity Mida Trading AG gegenüber der FMA
(Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) schriftlich an-
gezeigt.

§ 4 Herkunft der Edelmetalle und ihre Reinheit

Mida erwirbt die Edelmetalle mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns.
Die Edelmetalle werden von Geschäftspartnern 
bezogen, deren Unternehmensrichtlinien die Ver-
meidung rassistischer Verfolgung, sexueller Aus-
beutung, Kinderarbeit, völkerrechtswidriger Kon-
flikte und Bürgerkriege, sowie den Arbeitsschutz 
und den Schutz der natürlichen Lebensverhältnis-
se der Erde beinhalten.
In Bezug auf die Stückelung der Ware ist Mida frei. 
Die Abrechnung erfolgt in Feinheits-Gramm und/
oder Bruchteilen davon. Die Mida verpflichtet sich, 
Gold mit einer Reinheit von 999,9/1000 Anteilen 
zu erwerben und Silber mit einer Reinheit von 
999/1000 Anteilen.

§ 5 Kaufvertrag und Abwicklung

Es steht Mida frei, Vertragsverhältnisse im Rah-
men der Privatautonomie abzulehnen, soweit 
nicht gegen nationale oder internationale Diskri-
minierungsregeln verstoßen wird. Ein Kauf der 
Edelmetalle auf Kredit ist unzulässig. Am Tage des
Geldeingangs erfolgt die Wertstellung auf Grund-
lage des London Edelmetallfixing p.m.. Es gilt aus-
schließlich der Hauspreis der Mida, welcher auf 
der Internetseite www.midainvest.com abgebildet 
ist. Maßgabe ist das Datum des vollständigen 
Geldeingangs nebst in den Besonderen Bestim-
mungen der Commodity Mida Trading AG aufge-
führten Kosten auf dem Konto. Voraussetzung für 
die Wertstellung ist das Vorliegen des vollständi-
gen Kaufvertrages bei Geldeingang, andernfalls 
erfolgt die Wertstellung erst bei
Eingang des vollständigen Kaufauftrages.

§ 6 Jahreswertstellungsbericht

Einmal jährlich erhält der Kunde mit Stichtag 
31.12. seinen Jahreskontoauszug, welcher mit 
dem letzten Londoner Fixing p.m. des Jahres er-
stellt wurde. Dem Kunden geht dieser Jahreskon-
toauszug immer zum 15.02. des darauf folgenden 
Kalenderjahres in brieflicher Form, per E-Mail zu 
und ist im Kunden Login hinterlegt.

§ 7 Kosten

Zum Tageskurs der Mida wird die jeweilige Net-
tokaufsumme zum Tagesfixing (London p.m.) in-
vestiert. Die Tageskurse der letzten drei Kauftage
können der Homepage www.midainvest.com ent-
nommen werden. Die Lager- und Verwaltungskos-
ten betragen jährlich 2% anteilig ab dem jeweiligen
Kaufmonat der Edelmetalle und werden durch 
Bruchteilsverkäufe vom Konto in Abzug gebracht. 
Die Mida kauft Gold und Silber bei Teil- oder Voll-
kündigungen zum Londoner Nachmittagsfixing mi-
nus 3% an. Ab einer Depothaltedauer von einem 
Jahr kauft Mida die Edelmetalle zum Londoner 
Nachmittagsfixing minus 1% an. Weitere Kosten 
werden in den Besonderen
Bestimmungen geregelt. Die Einlagerungskosten, 
Transportkosten und Kosten für den Versiche-
rungsschutz der Edelmetalle im Lager sind durch 
die Lager- und Verwaltungskosten gedeckt. Die-
se Kosten werden der Commodity Mida Trading 
AG durch das vom Kunden beauftragte Lagerun-
ternehmen in Rechnung gestellt. Es erfolgt eine 
monatlich Abrechnung und Dokumentation der 
Lager- u. Verwaltungskosten.

§ 8 Teil- oder Vollauflösung

Der Kunde kann jederzeit schriftlich die Teil- oder
Vollauflösung des Edelmetallkontos veranlassen. 
Maßgabe zur Abrechnung der Auflösung ist der 
Eingang des Schreibens bei Mida. Für den Ver-
kauf der Edelmetalle gelten die in § 7 benannten 
Kosten, sowie die in den Besonderen Bestimmun-
gen der Commodity Mida Trading AG geregelten
Gebühren.
Die Überweisung erfolgt unbar auf das im Auflö-
sungsschreiben angegebene Konto innerhalb von
4 Wochen nach Eingang des brieflichen Schrei-
bens mit Unterschrift des/der Kontoinhabers/Kon-
toinhaber.
Gleichfalls ist eine Auslieferung der Edelmetalle 
möglich. Bei Lieferung erhält der Kunde ein ge-
sondertes Angebot, welches Transport, Versiche-
rungsschutz und eventuelle Mehrwertsteuer bein-
haltet. Dieses Angebot ist eine Woche gültig. Die 
Auslieferung erfolgt ausschließlich in Barrenform 
und muss mindestens 100 g Gold bzw. 1000 g 
Silber als kleinste Stückelung betragen. Darüber 
hinaus bestehende Edelmetallmengen werden 
unbar auf das Bankkonto angewiesen. Bei der Ab-
rechnung der auszuliefernden Menge in Gramm 
wird ebenfalls im Verhältnis zum Fixing der An-
kaufspreis in Abzug gebracht. Mida behält sich 
ein Wahlrecht auf Auslieferung oder Zahlung bei 
Teil- und Vollauflösungen vor. Die schriftliche Ab-
rechnung geht wunschgemäß in brieflicher Form 
oder per E-Mail zu und wird gleichzeitig im Kun-
den Login hinterlegt.

§ 9 Datenschutz

Die Mida achtet die rechtlichen Vorgaben des Da-
tenschutzes und wird Kundendaten nur zum Zwe-
cke der Vertragsverarbeitung nutzen. Diese Daten
werden weder entgeltlich noch unentgeltlich an 
Dritte weitergegeben, sofern keine gesetzliche
Pflicht besteht.

 § 10 Salvatorische Klausel

Soweit eine Klausel des Vertrages unklar oder 
unwirksam sein sollte oder sich Regelungslücken 

ergeben, vereinbaren die Parteien, dass der Ver-
trag als Ganzes weiterhin gelten soll. Fehlende, 
unklare oder unwirksame Regelungen sollen ver-
ständig ergänzt werden. Im Übrigen gilt das Recht 
des Fürstentums Liechtenstein.

§ 11 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
(Recht der Bundesrepublik Deutschland)
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksen-
dung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frü-
hestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf
ist zu richten an:

Kontakt

Commodity Mida Trading AG
Landstraße 340 
FL- 9495 Triesen
Tel.: 0800 - 723 97 97
Fax: 00423 - 3921049
info@midainvest.com                     

Commodity Mida Trading AG
Repräsentanz Deutschland
Nuthedamm 15
D- 14480 Potsdam
Tel.: 0800- 723 97 97
Fax.: 0049- 331 600 372 10

§ 12 Widerrufsfolgen

Im Falle eines Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurück zugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszuge-
ben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
ganz oder teilweise nicht oder nur in schlechterem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung 
von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechte-
rung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 
- wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre - zurück zuführen ist.

§ 13 geltendes Recht

Es gilt ausschließlich das Recht des Fürstentums 
Liechtenstein.

§ 14 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist in Vaduz/ Fürstentum Liech-
tenstein. 

§ 15 Risikohinweis

Beim Kauf von Edelmetallen erwirbt der Kunde 
Eigentum, deswegen ist unbedingt darauf hinzu-
weisen, dass Edelmetalle, wie auch andere Sach-
werte aus verschiedensten Gründen einer Wert-
schwankung unterliegen. Gründe sind oftmals 
das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, 
welches den Wert beeinflusst. Die Schwankungen 
von Währungen sowie wirschaftliche wie politi-
sche Einflüsse weltweit haben erhebliche Auswir-
kungen auf den jeweiligen Wert der Edelmetalle. 
Der Kunde und somit Eigentümer der Edelmetalle 
muss daher eigenverantwortlich darauf achten, 
zu welchem Zeitpunkt/Wert der Edelmetalle, er 
einen Teil oder alle seine Edelmetalle verkauft. 
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit über den 
online-Zugang der Mida-Kundencard, bei seinen 
Vermittler oder bei der Commodity Mida Trading 
AG direkt sich über die Werte seiner Edelmetalle 
zu informieren.

STAND: Februar 2015



Einmalanlage und Zukauf

Mida ist nicht verpflichtet, Erstkaufaufträge un-
terhalb einer Nettosumme von 1.000 € zu bear-
beiten. So genannte Zukäufe können bereits ab 
250,00 € Nettosumme ausgeführt werden. Der 
Kunde hat hierbei die Möglichkeit, dies online oder 
durch schriftlichen Auftrag zu vollziehen.

Der Kauf sowie die Einlagerung der Edelmetalle 
werden auf Kundenwunsch auf den Kundenna-
men durch den Treuhänder testiert (Eigentums-
übergang).

Die Kosten betragen einmalig 29,90 € und sind 
bei der zu vollziehenden Überweisung mit fällig. 
Die Testierung der Edelmetallmengen erfolgt sum-
menunabhängig.
Mida steht der Zeitpunkt der Testierung frei, spä-
testens im Folgejahr wird das Testat durch den 
Treuhänder bis zum 15.02. erstellt und versendet. 
Berücksichtigt zur Testierung werden jeweils alle 
Geldeingänge bis zum 30.09. des laufenden Ka-
lenderjahres.

Mida erhebt ein Agio in Höhe von max. 5% auf den 
Nettokaufpreis. Dieses wird im Kaufauftrag schrift-
lich ausgewiesen und ist  bei der zu vollziehenden 
Überweisung mit fällig. Dies betrifft sowohl den 
ersten Kauf als auch einen Zukauf von Edelme-
tallen. 

Der Wertstellungsbericht wird am Folgetag des
Geldeingangs erstellt. Dieser geht Ihnen wunsch-
gemäß in brieflicher Form oder per E-Mail inner-
halb von 5 Werktagen  zu und wird gleichzeitig im 
Kunden Login hinterlegt.
Maßgeblich sind die Sonn- und Feiertagsregelun-
gen in Großbritannien.

Mida gewährt Rabatte für Einmalkaufaufträge ab
einer Zeichnungssumme von 50.000,00 € vom Ta-
gespreis der Mida. Eine Kumulation von Käufen
wird nicht berücksichtigt. Rabatte gelten je Kauf-
auftrag einzeln.

Ab   50.000,00 €                         0,50% Rabatt

Ab   75.000,00 €                         0,75% Rabatt

Ab 100.000,00 €                         1,00% Rabatt

Ab 150.000,00 €                         1,50% Rabatt

Ab 250.000,00 €                         2,50% Rabatt    

Ratierlicher Kauf

Mida ist nicht verpflichtet, Ratenkaufaufträge un-
terhalb einer Summe von 50,00 € zu bearbeiten.
Zukäufe sind nicht möglich.
 
Der Kauf der Edelmetalle wird auf Kundenwunsch
auf den Kundennamen durch den Treuhänder tes-
tiert (Eigentumsübertragung).

Das Testat wird erstmalig nach 5 Kalenderjahren 
vollzogen. Voraussetzung ist, dass der Vertrag 
vollumfänglich bespart wurde.
Der Testatzyklus ist dann fortlaufend alle 5 Kalen-
derjahre. Die vollständige Zahlung der Kontoeröff-
nungsgebühr ist Grundlage für die Aktivierung des
Edelmetallkontos mit ratierlichem Kauf.

Die zyklisch entstehenden Testatkosten von
29,90 € (für 5 Jahre) werden durch Bruchteilsver-
käufe dem Kunden jeweils im 5. Jahr belastet und 
im Jahreskontoauszug dokumentiert. 

Der Wertstellungsbericht wird am Folgetag des 
Geldeingangs erstellt. Dieser geht Ihnen wunsch-
gemäß in brieflicher Form oder per E-Mail zu und 
wird gleichzeitig im Kunden Login hinterlegt.
Maßgeblich für die Preisbildung sind die Sonn- 
und Feiertagsregelungen in Großbritannien.

Goldrente

Mida ist nicht verpflichtet, eine Rentenzahlung vor
Ablauf des 13. Monats nach Eröffnung des Edel-
metallkontos, sowie unterhalb eines Edelmetall-
kontowertes von 30.000,00 € zu bearbeiten.

Die Abrechnung der Rentenzahlung kann ab ei-
nem monatlichen Betrag in Höhe von 250,00 € 
ausgeführt werden. Der auszuzahlende Betrag 
wird wie ein Teilverkauf behandelt und abgerech-
net.

Weitere Einzahlungen als Zukauf oder ratierlicher
Kauf sind möglich. Gleichfalls ist auch eine Auslie-
ferung der Edelmetalle wie in § 8 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geregelt möglich. Das 
Auszahlungsintervall, sowie die Höhe der Renten-
zahlung sind frei wählbar und jederzeit änderbar. 
Bereits ausgezahlte Rentenzahlungen können 
nicht rückgängig gemacht werden. Nach Verkauf 
aller Edelmetallmengen durch Rentenzahlung,
Teil- und/oder Vollverkauf erlischt das Edelmetall-
konto.

Besondere Bestimmungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der Commodity Mida Trading AG

FRAGEN & HINWEISE:
Sitz des Unternehmens
Commodity Mida Trading AG, Landstraße 340, FL- 9495 Triesen
Telefon: 0800 / 723 97 97, FAX: +423 / 392 10 49, E-Mail: info@midainvest.com, Homepage: www.midainvest.com

Commodity Mida Trading AG
Repräsentanz Deutschland
Nuthedamm 15
D- 14480 Potsdam
Tel.: 0800- 723 97 97
Fax.: 0049- 331 600 372 10


